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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 19. September 2003 konsultierte der Rat das Europäische Parlament 
gemäß Artikel 37 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/98 und zum Schutz der Tiefwasserkorallenriffe vor 
den Folgen des Schleppnetzfangs in einem Gebiet nordwestlich von Schottland (KOM(2003) 
519 – 2003/0201(CNS)).

In der Sitzung vom 22. September 2003 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er diesen Vorschlag an den Ausschuss für Fischerei als federführenden 
Ausschuss und an den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik 
als mitberatenden Ausschuss überwiesen hat (C5-0446/2003).

Der Ausschuss für Fischerei benannte in seiner Sitzung vom 2. Oktober 2003 Elspeth 
Attwooll als Berichterstatterin.

Der Ausschuss prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 4. Dezember 2003 und 20. Januar 2004.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Struan Stevenson, Vorsitzender; Rosa Miguélez 
Ramos, stellvertretende Vorsitzende; Elspeth Attwooll, Berichterstatterin; Niels Busk, 
Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Carlos Lage, Giorgio Lisi, Ioannis Marinos, Patricia 
McKenna, Neil Parish (in Vertretung von Brigitte Langenhagen), Manuel Pérez Álvarez, 
Joaquim Piscarreta, Dominique F.C. Souchet, Catherine Stihler, Margie Sudre (in Vertretung 
von Hugues Martin) und Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik hat am 7. Oktober 
2003 beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

Der Bericht wurde am 27. Januar 2004 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 850/98 und zum Schutz der Tiefwasserkorallenriffe vor den Folgen des 
Schleppnetzfangs in einem Gebiet nordwestlich von Schottland
(KOM(2003) 519 – C5-0446/2003 – 2003/0201(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2003) 519)1,

– gestützt auf Artikel 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C5-0446/2003),

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Fischerei (A5-0019/2003),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 2 a (neu)

(2a) In der Verordnung (EG) Nr. 
2371/2002 vom 20. Dezember 2002 über die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik wird 
präzisiert, dass die neue GFP unter 

1 ABl. C .../Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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anderem von den folgenden Grundsätzen 
der verantwortungsvollen Verwaltung 
geleitet wird: „einem 
Entscheidungsprozess, der sich auf solide 
wissenschaftliche Gutachten gründet“ und 
„einer breiten Beteiligung aller Akteure 
auf allen Stufen der Politik“.

Begründung

Es wäre auf jeden Fall - gelinde gesagt - unangemessen, nicht auf die Rahmenverordnung der 
neuen GFP zu verweisen.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 3

(3) Nach jüngsten wissenschaftlichen 
Ergebnissen, vor allem Berichten des 
Internationalen Rates für 
Meeresforschung, wurden Riffe aus 
Tiefwasserkorallen (Lophelia pertusa) in 
einem Gebiet nordwestlich von Schottland 
unter der Gerichtsbarkeit des Vereinigten 
Königreichs gefunden und genau kartiert. 
Diese als "Darwin Mounds" bekannten 
Korallenansammlungen scheinen sich in 
einem guten Erhaltungszustand zu befinden, 
weisen jedoch auch Zeichen einer 
Schädigung durch den 
Grundschleppnetzfang auf.

(3) Laut dem Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Ökosysteme (ACE) des 
ICES aus dem Jahr 2002 wurden Riffe aus 
Tiefwasserkorallen (Lophelia pertusa) in 
einem Gebiet nordwestlich von Schottland 
unter der Gerichtsbarkeit des Vereinigten 
Königreichs gefunden und kartiert. Was das 
Verbreitungsgebiet der so genannten 
"Darwin Mounds"- Korallenansammlungen 
betrifft, wie es im Bericht des ACE aus dem 
Jahr 2002 beschrieben wurde, so scheinen 
sich die mit Lophelia-Korallen überzogenen 
Erhebungen („Darwin Mounds“) in einem 
guten Erhaltungszustand zu befinden; einige 
weisen jedoch auch Zeichen einer 
Schädigung durch Fischfanggeräte auf.

Begründung

Der Beratende Ausschuss für Ökosysteme (ACE) des Internationalen Rates für 
Meeresforschung (ICES) hat in dem Bericht vom Jahr 2002 das Verbreitungsgebiet der so 
genannten „Darwin Mounds“ eingehend beschrieben. Der Vorschlag der Kommission stützt 
sich auf den Bericht des ACE vom Mai 2003, in den der Bericht der Arbeitsgruppe über die 
Kartographie und das Vorkommen von Tiefseekorallen ohne weitere Analyse übernommen 
wurde (Bericht ICES CM 2003/ACE: 02/E; siehe S. 6 bis 8).

Das  im Bericht des ACE von 2002 beschriebene Verbreitungsgebiet der "Darwin Mounds" 
erstreckt sich über eine Fläche von höchstens 169 km2 (in Wirklichkeit handelt es sich um 
zwei separate Flächen), während die Fläche, auf die sich der Vorschlag der Kommission 
bezieht, eine Ausdehnung von fast 1.530 km2 hat.
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Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 6

(6) Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
Korallenriffe sich von Schädigungen durch 
Grundschleppnetze, wenn überhaupt, nur mit 
großen Schwierigkeiten und sehr langsam 
erholen. Deshalb erscheint es angezeigt, den 
Einsatz von Grundschleppnetzen und 
ähnlichem Fanggerät in dem Gebiet um die 
Darwin Mounds zu verbieten.

(6) Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
Korallenriffe sich von Schädigungen durch 
Grundschleppnetze, wenn überhaupt, nur mit 
großen Schwierigkeiten und sehr langsam 
erholen. Deshalb erscheint es angezeigt, den 
Einsatz von Fanggeräten, die bleibende 
Schäden an den Korallenriffen in dem 
Verbreitungsgebiet der „Darwin Mounds“, 
das im Bericht des ACE 2002 beschrieben 
wurde, zu verbieten.

Begründung

Es sollte klar sein, dass die Maßnahmen der Kommission sich lediglich auf Fanggeräte 
beziehen, die diese Korallenriffe schädigen. 

Es sei daran erinnert, dass das Verbreitungsgebiet der „Darwin Mounds“, das im ACE-
Bericht von 2002 beschrieben wurde, höchstens eine Fläche von 169 km2 (eigentlich zwei 
verschiedene Flächen) umfasst, während die vom Vorschlag der Kommission betroffene 
Fläche fast 1.530 km2 umfasst.

Änderungsantrag 

ERWÄGUNG 6 b (neu)

(6b) Um die Gefahr einer Diskriminierung 
zu vermeiden, müssen die Maßnahmen zum 
Schutz der Darwin Mounds sich lediglich 
auf Fanggeräte beschränken, die bleibende 
Schäden an den Korallenriffen 
verursachen können.

Begründung

Es sollte klar sein, dass die Maßnahmen der Kommission nur Fanggeräte betreffen, die die 
Korallenriffe schädigen.
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Änderungsantrag 5

ARTIKEL 1 A (neu)

Artikel 1a
Die regionalen Beiräte müssen zur 
Bewirtschaftung der Fischerei bei den 
Darwin Mounds konsultiert werden.

Begründung

Es wäre auf jeden Fall - gelinde gesagt - unangemessen, nicht auf die Rahmenverordnung der 
neuen Fischereipolitik zu verweisen.
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BEGRÜNDUNG

Zusammenfassend erklärt die Berichterstatterin, dass sie keine Änderungen zum Vorschlag 
vorzulegen gedenkt, jedoch aus den nachstehend dargelegten Gründen folgendes herausstellen 
möchte:

Die Kommission muss gewährleisten, dass der vorübergehende Schutz verlängert wird, falls 
der hier vorliegende Vorschlag vor Auslaufen der Verordnung 1475/2003 nicht in Kraft tritt.

Die britische Regierung sollte die Darwin Mounds so rasch wie möglich als besonderes 
Schutzgebiet ausweisen und dafür sorgen, dass die Fischereiindustrie und künftige regionale 
Beiräte zu deren Bewirtschaftung in sinnvoller Weise konsultiert werden - dies hat bisher 
bereits zu lange gedauert.

Es müssen umfangreiche offshore-Lebensräume von europäischer Bedeutung ausgewiesen 
werden, und die laufenden Arbeiten zur Abgrenzung von Kaltwasser-Korallenriffen und zur 
Feststellung des ihnen bereits zugefügten Schadens müssen von der EU stärker unterstützt 
werden.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten sich in Zusammenarbeit mit der 
Fischereiindustrie dafür einsetzen, dass der Schutz der Habitatsrichtlinie auch auf andere in 
Frage kommende offshore-Habitate ausgedehnt wird, und zu gewährleisten, dass dies für die 
Fischereiindustrie keine weiteren übermäßigen Belastungen mit sich bringt.

1. Entdeckung der Darwin Mounds

Genannt nach dem Forschungsschiff Charles Darwin wurden die Darwin Mounds erstmals 
1998 im Rahmen einer umfassenden regionalen Untersuchung durch das Atlantic Frontier 
Environmental Network entdeckt. Sie befinden sich zirka 185 Kilometer nordwestlich des 
schottischen Cape Wrath. Sie bestehen aus Hunderten von Erhebungen von jeweils ca. 100m 
Durchmesser und 5m Höhe. Jede Erhebung hat die Form eines kegelförmigen Sandvulkans, 
erzeugt von Durchströmungen, und die meisten von ihnen weisen eine einzigartige steil 
abfallende Struktur mit Lagunenbildung über Hunderte von Metern auf. Sie sind in einer 
Tiefe von 1000 Metern angesiedelt und umfassen ein Gebiet von knapp 100 
Quadratkilometern. Es gibt zwei Hauptfelder, bezeichnet als Darwin Mounds East (13 
Kilometer mal vier Kilometer mit zirka 75 Mounds) und West (13 Kilometer mal neun 
Kilometer mit zirka 150 Mounds)1,obwohl aus nachfolgenden Studien zu entnehmen ist, dass 
die Mounds-Strukturen ein größeres Gebiet als die beiden Hauptfelder in geringerer Dichte 
bedecken2.

2. Bedeutung dieses Gebiets - wissenschaftliche Erkenntnisse

Die Mounds-Struktur der Darwin Mounds ist einmalig auf der gesamten Welt. Sie werden als 
das beste Beispiel für Kaltwasserkorallenriffe in britischen Gewässern bezeichnet und 
beherbergen lebende Bestände der Lophelia pertusa und anderer Kaltwasserkorallen. Die 

1 Bericht 2003 des ICES (Int. Rat für Meeresforschung), Beratender Ausschuss für Ökosysteme, S. 21
2 Bericht 2003 des ICES (Int. Rat für Meeresforschung), Beratender Ausschuss für Ökosysteme, S. 125
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Korallen bieten einen Lebensraum für verschiedene Arten größerer festsitzender oder zum 
Teil festsitzender Weichtiere wie Schwämme und Bryozoen. Die Riffe beherbergen eine 
große Zahl von Xenophyophoren genannten Einzellern, Syringammina fragilissima, die fragil 
sind, aber für Hochseefische eine wichtige Nahrungsquelle darstellen.

Das Riff ermöglicht die Erhaltung von bis zu 300 verschiedenen wild lebenden Tierarten, 
einschließlich Hochseefischen, und ist ein lebenswichtiger Hort für die Reproduktionszyklen 
der Fische. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Dichte des Fischbestandes in dem Gebiet nicht 
höher als in der Umgebung ist. Die Bedeutung dieses und anderer Korallenriffe muss jedoch 
bewertet werden. 65% der Fischarten im Meer sind zu gewissen Zeitpunkten in ihrem Leben 
abhängig von Riffen3. In einer Zeit, wo einige Fischbestände bis zur Erschöpfung schwinden, 
sollten wir die Rolle, die Lebensräume wie dieser bei der Erhaltung der Meeresumwelt 
spielen, nicht außer Acht lassen.

3. Gefahren für dieses Gebiet

Die jüngste Studie des Riffs hat gezeigt, wie die nachteiligen Auswirkungen der 
Grundschleppnetzfischerei auf das Gebiet aussehen würden. Hochfrequenz-Sonarmessungen 
zeigen Linien und parallele Markierungen im Meeresboden, einige führen direkt durch die 
Mounds, höchstwahrscheinlich durch Grundschleppnetze verursacht. Der Schaden war 
sichtbar quer durch die Hälfte der Darwin Mounds East. Andere Studien haben von 
weggebrochenen und beschädigten Korallen über einen großen Bereich der Mounds und einer 
Verringerung der natürlichen Vielfalt berichtet4. Dieser Schaden soll größtenteils von Dauer 
sein und drohte bereits vor der Verabschiedung der Sofortmaßnahmen durch die Kommission 
vorhanden zu sein. Die Notwendigkeit des Schutzes ist unbestritten.

Mögliche Interessen an Erdöl- und Gasexploration und Karbonatgewinnung schaffen weitere 
Gefahren für die Mounds. Dies ist eine Angelegenheit für den Gebietsbewirtschaftungsplan, 
sofern das Gebiet als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen wird (siehe unten), und nicht für 
die vorliegende Verordnung.

4. Schutz der Darwin Mounds

Eine Reihe von Gebieten in den britischen offshore-Gewässern wurden als Lebensräume 
gemäß der Auflistung in der Habitatsrichtlinie ausgewiesen, einschließlich Riffe, Sandbänke 
und submarine Strukturen, gebildet durch ausströmende Gase. Die EU-Definition von Riffen 
beinhaltet biogene Riffe, zu denen auch die Kaltwasserkorallenriffe gehören. In Anbetracht 
dieser Erwägungen liegt es auf der Hand, dass die Darwin Mounds als besonderes 
Schutzgebiet ausgewiesen werden sollten.

Das britische Umweltministerium kündigte im Oktober 2001 an, dass der Schutz der Darwin 
Mounds absoluten Vorrang erhalte und die Regierung hoffe, die erforderlichen Verordnungen 
bis Anfang 2002 zu verabschieden. Die britische Regierung prüft nach wie vor die 

3 Myers, Norman, 1992, “Synergism, joint effects of climate change and other forms of habitat destruction”, 
Robert L. Peters & Thomas Lovejoy, (eds.), Global warming and biological diversity, Yale University Press.
4 Wheeler et al, Proceedings from the Symposium on the effects of Fishing Activities on Benthic habitats: 
Linking Geology, Biology, Socioeconomics and Management. Ed. by J Thomas and P Barnes. American 
fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA.
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Ausweisung der Darwin Mounds als besonderes Schutzgebiet, obwohl sie der Kommission 
ihre Absicht mitgeteilt hat, dies zu tun. Während der Ausarbeitung dieses Berichts wurde am 
29. Oktober eine britische Konsultation über Rechtsvorschriften zur Anwendung der Habitats-
Richtlinien über ihre territorialen Gewässer hinaus abgeschlossen, und eine Entscheidung 
über die erhaltenen Kommentare wird erwartet. Eine separate Konsultation über die 
Ausweisung der Darwin Mounds als besonderes Schutzgebiet soll am 5. Dezember 2003 
abgeschlossen werden. Ein entsprechender positiver Beschluss wird allerdings noch die 
Verabschiedung der Umsetzungsverordnungen erfordern.

Es obliegt der Gemeinschaft, die Fischereitätigkeit zu verwalten, und am 20. August 2003 
erließ die Kommission die Verordnung 1475/2003 für ein sechsmonatiges Verbot der 
Verwendung von Grundschleppnetzen im Gebiet der Darwin Mounds. Damit wurde die mit 
Verordnung 2371/2002 eingeführte Möglichkeit von Sofortmaßnahmen erstmals in Anspruch 
genommen. Die Berichterstatterin begrüßt diesen Schritt als Zeichen der positiven Wirkungen 
der reformierten GFP.

Die Berichterstatterin hält den Ansatz der britischen Regierung zum Schutz der Darwin 
Mounds trotz ihrer guten Absichten für bedauerlich. Mehr als zwei Jahre nach Ankündigung 
der Ausweisung als besonderes Schutzgebiet dauern die Konsultationen an. Es brauchte mehr 
Zeit als nötig, um die Sofortmaßnahmen zu beantragen, was Forderungen nach 
Dezentralisierung von Managementstrukturen innerhalb der GFP noch mehr Gewicht verleiht, 
wodurch eine raschere Reaktion auf etwas möglich wäre, was in erster Linie ein lokal 
begrenztes Anliegen ist. Die Fischereiindustrie beschwert sich auch über einen erheblichen 
Mangel an effektiver Konsultation während der Vorbereitung dieser Maßnahmen - was sich 
durch Dezentralisierungsmanagement ebenfalls vermeiden lassen können sollte. Es ist von 
wesentlicher Bedeutung, dass alle relevanten Akteure oder der künftige regionale Beirat 
rechtzeitig und ständig zur Bewirtschaftung des Gebiets konsultiert werden.

5. Prüfung des vorliegenden Vorschlags

Der Vorschlag strebt die Änderung von Artikel 30 der Verordnung 580/98 zum Verbot der 
Verwendung von Grundschleppnetzen oder ähnlichen Schleppnetzen an, die in Kontakt mit 
dem Meeresboden im Gebiet der Darwin Mounds verwendet werden. Dies wird dem 
bestehenden Sofortverbot einen ständigen Charakter verleihen. Das im Vorschlag 
ausgewiesene Gebiet umfasst die beiden Hauptstätten und die weitläufigeren Mounds, die 
oben beschrieben wurden, und sieht eine Zone mit einem Radius von mindestens 2.2 km um 
dieses Gebiet herum vor5.

In diesem Gebiet fischen Schiffe aus einer Reihe von Mitgliedstaaten, einschließlich Irland, 
Deutschland und Frankreich. Das Verbot betrifft lediglich spezifische Arten der 
Fischereitätigkeit und bezieht sich auf ein relativ kleines Gebiet. Die Auswirkungen des 
Vorschlags auf die Fischerei und damit zusammenhängende Industriezweige dürften minimal 
sein. Das Verbot wirkt sich nicht auf Fischereitätigkeiten aus, bei denen das Netz keinen 
Kontakt zum Meeresboden hat. Die Schiffe, für die die Beschränkung gilt, sollten ihre Quoten 
durch Fangtätigkeit außerhalb des besagten Gebiets sowie durch Verwendung von vom 
Verbot ausgenommenen Gerätschaften innerhalb des Gebiets ausschöpfen können.

5 Aufzeichnung 3, S. 25



PE 327.856 12/13 RR\521953DE.doc

DE

Eine positive Auswirkung wird der Schutz einer bedeutsamen Naturerscheinung sein, die im 
Leben der Fische und somit im Hinblick auf die künftige Nachhaltigkeit der Bestände eine 
integrale und wichtige Rolle spielt. Die Berichterstatterin hält es nicht für erforderlich, 
Änderungsanträge zum vorliegenden Vorschlag einzureichen.

6. Die allgemeinere europäische Problematik

Der ICES hat im Jahre 2002 bestätigt, dass sich im Nordost-Atlantik Riffe von der iberischen 
Halbinsel bis nach Irland, um die Rockall Bank, vor den Färöer Inseln und in Küstennähe und 
auf dem Meeresboden entlang der norwegischen Küste befinden6. Die wichtigste riffbauende 
Koralle im Nordost-Atlantik ist Lophelia pertusa. Ansammlungen dieser Koralle sind zu 
finden auf der Rockall Bank, in irischen Gewässern, wo das Theresa Mound eines der am 
besten entwickelten Korallenriffsysteme im Nordost-Atlantik sein soll7, und in vielen 
Gebieten wie Chapelle Bank, Galicia Bank, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den 
Azoren. Nach Angaben des ICES findet in Gebieten, in denen Lophelia pertusa beheimatet ist 
(wo keine Schutzmaßnahmen stattfinden), eine beträchtliche Fischfangtätigkeit statt. Bei 
Erhebungen wurden nun Fischfangspuren entlang des gesamten Shelfsaums des Nordost-
Atlantik gefunden. Das Aufbrechen dieser Riffs hat Auswirkungen auf hydrodynamische und 
sedimentäre Prozesse und hat einen geringeren Schutz um das Riff mit sichtbaren 
Auswirkungen auf das davon abhängige Leben zur Folge. Die Erkenntnisse sind jedoch nach 
wie vor offenbar unvollständig, sodass eine Menge weiterer Untersuchungen erforderlich 
sind. Die Berichterstatterin freut sich auf eine Reihe von im Jahre 2004 zu erwartenden 
Berichten, zum Beispiel von IUCN und UNEP, und erkennt die bedeutsame Arbeit anderer 
Organisationen an, wie zum Beispiel die Atlantic Coral Ecosystem Study.

Das gemeinsame Ministertreffen der OSPAR- bzw. der Helsinki-Kommission im Juni 2003 
räumte in einer Erklärung die Fragilität von Lebensräumen wie der Kaltwasserkorallenriffe 
ein. Während der Ausarbeitung des Berichts soll die Kommission Vorschläge für eine 
umfassendere Strategie zum Schutz der Riffe in der EU planen. Angesichts der Bedeutung 
solcher Naturerscheinungen unterstützt die Berichterstatterin die Absicht der Kommission, sie 
legt jedoch Wert darauf, dass die Fischereiindustrie auch weiterhin uneingeschränkt an 
diesem Prozess beteiligt wird.

Parallel hierzu wird an der Weiterentwicklung der europäischen Meeresstrategie unter der 
Führung des Habitats-Ausschusses in Form der Arbeitsgruppe für Meeressachverständige 
gearbeitet, die ein Programm vorlegen wollen, das den Schutz der Arten und Lebensräume in 
EU-Gewässern bis 2005 verbessern wird. Dies wird auch Vorschläge zur Änderung der 
Anhänge der Habitatsrichtlinien zur Folge haben, sodass die Wirkung des Natura 2000-Netzes 
in vollem Umfang auf europäische Meere ausgedehnt werden kann. Die Berichterstatterin legt 
auch hier erneut Wert darauf, dass die Fischereiindustrie und die regionalen Beiräte an der 
künftigen Bewirtschaftung solcher Gebiete uneingeschränkt beteiligt werden.

Abschließend werden Korallenriffe als die "Regenwälder des Meeres" bezeichnet, und auch 
sie haben mit den Problemen des Klimawandels zu kämpfen. Die Jahrestemperatur der 

6 Aufzeichnung 2, S.18
7 Aufzeichnung 2, S. 23
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Nordsee im Jahre 2002 wird sich wohl als eine der höchsten jemals gemessenen erausstellen. 
Im Nordatlantik (östlich von 20°W) und in europäischen Meeren finden Wissenschaftler 
beträchtliche Wanderungen von Warmwasserarten in Richtung Nordpol in Verbindung mit 
einem klaren Rückgang der Zahl subarktischer und arktischer Arten im Norden und 
wesentliche biogeografische Verlagerungen aller Arten seit Anfang der 80er Jahre in den 
Südwesten der britischen Inseln und ab Mitte der 80er Jahre in die Nordsee8. Dieser 
Vorschlag bedeutet zwar einen kleinen Schritt in Richtung auf die Verbesserung der 
Meeresumwelt, wir dürfen jedoch die verbleibenden Herausforderungen nicht aus den Augen 
verlieren.

8 “Reorganization of North Atlantic Marine Copepod Biodiversity and Climate”, G Beaugrand, P Reid, F Ibañez, 
J A Lindley, M Edwards, Science 296, 1692 (2002).


